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Hohe Fehlerquote bei Rentenbescheiden 

 

Der Bundesverband der Rentenberater kann bestätigen, 

dass bei den Rentenbescheiden eine hohe Fehlerquote 

vorhanden ist, wobei die Fehler sehr unterschiedlicher Art 

sind. 

Immer wieder fällt auf, dass neben vergessenen 

Beitragszeiten auch die Rentenarten nicht immer korrekt 

Anwendung finden. So kann z.B. ein 

Erwerbsminderungsrentner bis Jahrgang 1950 geboren, in 

dessen Rente Abschläge vorhanden sind, bereits mit 

Vollendung des 60. Lebensjahres in eine abschlagsfreie 

Altersrente für schwerbehinderte Menschen wechseln, 

wenn am 16.11.2000 eine Schwerbehinderung mit einem 

Grad von mindestens 50 oder zu diesem Zeitpunkt bereits 

Berufsunfähig vorlag.  

Mit ein Grund der hohen Fehlerquote sind das sehr 

komplexe Rentenrecht und die sich immer schneller 

ergebenden gesetzlichen Änderungen. Für den Laien 

schon lange nicht mehr verständlich und zu überblicken.   

Zwar kann der einzelne Versicherte seinen 

Versicherungsverlauf auf Lücken prüfen, aber die 

Zusammenhänge sind nicht erkennbar.     

Wurden nun bei einer Prüfung  Fehler festgestellt, dann 

kann im Rahmen der Verjährungsfrist (diese beträgt vier 

Kalenderjahre) eine Neuberechnung der Rente erfolgen. 

Aber Vorsicht! Nicht jede Fehlerkorrektur führt auch zu 



einer Rentenerhöhung. Dies hängt mit der sehr komplexen 

Berechnung der Rente zusammen.  

Daraus folgt, dass die unabhängige Aufklärung und 

Beratung mit ein wichtiger Bestandteil der Überlegungen 

hinsichtlich des Übergangs von dem Erwerbsleben in die 

Rente bedeutet. Nur so lassen sich langfristige Folgen 

vermeiden.  

Der Bundesverband der Rentenberater führt für seine 

Mitglieder ein umfangreiches Fortbildungsprogamm 

durch. 

Gerade auch auf der in der nächsten Woche stattfindenden 

Jahrestagung in Münster werden die neuesten gesetzlichen 

Änderungen den Mitgliedern des Verbandes vermittelt, so 

dass hier immer ein aktueller Wissenstand vorhanden ist.  
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